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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

30/01 Finanzverfassung

Norm

AWG NÖ 1987 §11 Abs6;

AWG NÖ 1987 §24 Abs2 Z1 litb;

B-VG Art7 Abs1;

F-VG 1948 §5;

Rechtssatz

Die bescheidmäßige Zuweisung einer bestimmten Anzahl von Müllsäcken legt fest, wieviel der

Liegenschaftseigentümer an Abfallwirtschaftsgebühr zu entrichten hat. Daraus folgt jedoch nicht, daß auf den

einzelnen Haushalt konkret abgestellte Ermittlungen erforderlich wären. Auch eine "verfassungskonforme

Interpretation" des § 11 NÖ AWG 1987 erfordert nicht ein solches Ergebnis (zum Äquivalenzprinzip Hinweis E VfGH

27.6.1986, VfSlg 10947/1986, zur gewissen Toleranz, weil die Höhe der Erträge einerseits und der Kosten andererseits

im Zeitpunkt der Festsetzung der Gebühr vorausschauend nur im Schätzungsweg ermittelt werden können Hinweis E

VfGH 18.6.1980, VfSlg 8847/1980). Das Gleichheitsprinzip verbietet es jedenfalls dann nicht, pauschalierende

Regelungen zu treJen, wenn sie den Erfahrungen des täglichen Lebens entsprechen und im Interesse der

Verwaltungsökonomie liegen, also damit sachlich begründbar sind (Hinweis E VfGH 3.7.1965, VfSlg 5022/1965; E VfGH

9.10.1970, VfSlg 6268/1970).
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